
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Gösen vom 26. 10. 2022 

 
Auf Grund der §§ 19 Abs. 1, 20 und 21 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung 
(Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom       
28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2 S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. April 2018 
(GVBl. S. 74) hat der Gemeinderat Gösen in seiner Sitzung am 26. 10. 2022 die folgende 
1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung beschlossen: 
 

§ 3 
Bürgerbegehren - Bürgerentscheid 

 
§ 3 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

§ 8 
Ausschüsse 

§ 8 erhält folgende Fassung: 
 

(1) Bei der Zusammensetzung der Ausschüsse hat der Gemeinderat dem 
Stärkeverhältnis der in ihm vertretenen Parteien und Wählergruppen Rechnung zu 
tragen, soweit Fraktionen bestehen, sind diese der Berechnung zugrunde zu legen. 
Übersteigt die Zahl der Ausschusssitze die Zahl der Gemeinderatsmitglieder, so kann 
jedes Gemeinderatsmitglied, das im Übrigen keinen Ausschusssitz besetzt, 
verlangen, in einem Ausschuss mit Rede- und Antragsrecht mitzuwirken. Der 
Gemeinderat entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit durch Beschluss, welchem 
Ausschuss dieses Gemeinderatsmitglied zugewiesen wird. 

 

(2) Die Besetzung von Ausschüssen und sonstigen Gremien erfolgt einheitlich nach dem  
     Höchstzahlenverfahren nach d`Hondt. 
 

 
§ 12 

Entschädigungen 
 
§ 12 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre ehrenamtliche Mitwirkung bei den 

Beratungen und Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse als 
Entschädigung einen monatlichen Sockelbetrag von 26 Euro sowie ein Sitzungsgeld 
von 18 Euro für die notwendige, nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderats oder eines Ausschusses, in dem sie Mitglied sind. Nimmt ein 
Gemeinderatsmitglied an einem Tag an mehreren Sitzungen teil, dürfen an diesem 
Tag nicht mehr als zwei Sitzungsgelder gezahlt werden. 
 

Die Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 ist jährlich zu überprüfen. Übersteigt der 
Mindestbetrag nach § 2 Abs. 5 der Thüringer Verordnung über Höchstsätze für die 
Entschädigung der Gemeinderatsmitglieder (Thüringer Entschädigungsverordnung - 
ThürEntschVO) die festgesetzte Aufwandsentschädigung, ist diese neu festzusetzen. 

 

Für die Teilnahme an einer Sitzung nach § 36a Absatz 1 Satz 1 ThürKO sowie die 
Beschlussfassung im Umlaufverfahren nach § 36a Absatz 2 ThürKO wird 
gleichermaßen die Entschädigung gewährt. 

 
 



§ 15 
Sprachform, Inkrafttreten und Außerkrafttreten 

 
Die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung tritt nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in Kraft.  

 
 

 
Heidrich 

Bürgermeisterin der Gemeinde Gösen 


